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Ergeht an: 

BVA-Mitglieder 

Alle Mitgliedsbetriebe des Bundesverban-

des der Müller und Mischfuttererzeuger 

Alle Landesinnungen 

 

Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe 
Sparte Gewerbe und Handwerk 

der Wirtschaftskammer Österreich 
Wiedner Hauptstraße 63 | 1045 Wien 

T 05 90 900-DW | F 01 504 36 13 
E lebensmittel.natur@wko.at 

W http://www.lebensmittelgewerbe.at 

 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen/Sachbearbeiter Durchwahl Datum 

 Renz/Leitner 3651 22.10.2020 
 

RUNDSCHREIBEN 053/2020 
 

Lebensmittelrecht BIO 

 

Betrifft: Geltungsbeginn neue BIO-VO auf 1.1.2022 verschoben Frist:  

 

Der Geltungsbeginn der neuen BIO-VO wurde auf 1.1.2022 verschoben. 

Im Hinblick auf die Kontrollen der Produktion biologischer Erzeugnisse, soll auch die Durch-

führungsverordnung (EU) 2020/977, in Bezug auf die Geltungsdauer der befristeten Maßnah-

men aufgrund der COVID-19 Pandemie, bis zum 1. Februar 2021 verlängert werden. 

Wir halten Sie weiter informiert. 

 

 

 

 

Freundliche Grüße 

BUNDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE 

 

 

 

KommR Willibald Mandl e.h. 

Bundesinnungsmeister 

DI Anka Lorencz e.h. 

Geschäftsführerin 

 

 

 

 

 

 

 

  


